
DORFGESTALTUNG UND BESUCHERLENKUNG
erstes Projekt Infrastrukturausschuss
Dorfgestaltung und Besucherlenkung sind ein wichtiges und dringliches Ansinnen 
aller Fraktionen der Gemeindevertretung.
In intensiven Sitzungen des Infrastrukturausschusses erarbeiteten wir Geh-, Radweg- 
sowie Verkehrskonzepte in unserem Gemeindegebiet.
In unserem ersten Projekt - vorausblickend auf das anstehende 800 Jahr-Jubiläum - 
konzentrierten wir uns auf einen „gemeinsamen Treffpunkt“ im öffentlichen Bereich.
Die Gestaltung des „Dorfzentrums“ und Entwicklung eines „Dorfgartens“ unmittelbar 
vor dem Gemeindeamt stellte uns vor einige Herausforderungen. Man wächst 
allerdings an seinen Herausforderungen und so möchten wir Euch gerne unser 
Ergebnis präsentieren – unsere Ideen und Visionen vorstellen und diese mit Euch 
durchsprechen.  
Dazu laden wir zu einem Bürger*Innen-Workshop in die Myrastubn.

Bürger*Innen Workshop
30. Juni 2021 
Ort: Zelt Myrastubn 
Uhrzeit:  ab 17:00 

Die Veranstaltung und der Prozess wird fachlich von unseren Landschafts- und 
Verkehrsplaner „LandinSicht“ begleitet. Die notwendigen Vorbereitungen wurden in 
Zusammenarbeit mit AREA Projektenwicklungs GmbH erarbeitet.
Als Obmann des Infrastruktursausschusses freut es mich, Euch gemeinsam mit 
unserem Bürgermeister begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kom-
men und einen erfolgreichen Meinungsaustausch.

GfGR Michael Spiwak, Infrastrukturausschuss

Muggendorfer Nachrichten 

Amtliche Mitteilung zugestellt durch Post.atAn einen Haushalt
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Liebe Muggendorferinnen und Muggendorfer!
Bald stehen die Sommerferien vor der Tür. Die Infektionszahlen in Österreich gehen 
weiterhin stark zurück. Damit kommen wir mithilfe einer erfolgreichen Test- und 
Impfstrategie einem normalen und entspannten Sommer wieder einen großen Schritt 
näher. Ich wünsche Euch im Namen der gesamten Gemeindevertretung und Mitarbeiter 
einen erholsamen Sommerurlaub und unseren Kindern und Jugendlichen schöne 
Ferien.  Bleibts gxund! Herzlichst

Euer Bürgermeister Uwe Mitter
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Mit freundlichen Grüßen, 
Euer Uwe MITTER
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MOBILITÄT AM PULS DER ZEIT.
Flexibel, kostengünstig, ökologisch nachhaltig und vor allem unkompliziert! 
Mit sharetoo bietet die Gemeinde Muggendorf eine neue Art der Mobilität für den schnel-
len Einkauf, als Zweitauto oder für einen Tagesausflug. Der VW e-Golf steht ab sofort für 
die Bürger*innen bereit. Einfach über www.shareoo.at registrieren, ein Zeitfenster bu-
chen, per app das Auto öffnen und losfahren. 
GfGR Michael Spiwak, Mobilitätsbeauftragter und GR David Klauser, Energiebeauftrag-
ter sind begeistert: „Diese innovative Art der Mobilität kann von allen Bürger*innen mit 
gültiger Fahrerlaubnis zu günstigen Tarifen genutzt werden und ist eine nachhaltige Al-
ternative zum eigenen Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir sind sehr stolz 
darauf, unseren Bürger*innen eine Alternative zum eigenen Auto oder den öffentlichen 
Verkehrsmitteln bieten zu können. Sharetoo ist die ideale Ergänzung für eine klimascho-
nenden Mobilität und bietet außerdem alle Vorteile eines Autos, ohne sich um die zeitin-
tensiven Dinge wie einen Service kümmern zu müssen und ermöglicht jedem Einzelnen 
den ökologischen Fußabdruck in unserer Gemeinde zu verbessern.“
Selbstverständlich werden die Muggendorfer Gemeindevertreter und 
Gemeindemitarbeiter das Auto für dienstliche Zwecke und Wege benutzen.
Wir wünschen allen viel Spaß und eine gute Fahrt!

GfGR Michael Spiwak, Mobilitätsbeauftragter 
GR David Klauser, Energiebeauftragter

sharetooFLEX 
immer flexibel unterwegs 
ohne GRUNDGEBÜHR

pro Stunde (20km inkludiert)      €    4,40
pro Tag
(24 Std. max, 150 km inkludiert)  €  49,-
pro Wochenende (Fr, 14:00 bis Mo 9:00 
Uhr, 250 km inkludiert)                  € 129,-
pro Feierabend (tägl. 17:00 bis 9:00 Uhr, 
50 km inkludiert)      €  24,-
pro zusätzlichem Kilometer    €   0,30

 29. bis 31. Juli, 1. und 5.-8. August 2021
0676 840 023 200, 0676 840 023 205, ticket@raimundspiele.atILLUSTRATION: Helmut Pokornig

VERANSTALTER: Marktgemeinde Gutenstein
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FAHRBAHNSANIERUNG B21. 
Wöllersdorf – Dreistetten
Die Firma PORR Bau GmbH beginnt mit der Instandsetzung der B21 zwischen km 6,23 
(Kreuzung Fischabergstraße, Wöllersdorf) und km 11,20 (westlich der Dreistettner-Kreu-
zung B21/L87) voraussichtlich mit 05.07.2021 (Dauer voraussichtlich 3 Wochen).
Fahrtrichtung Gutenstein: 
Die Arbeiten sollen unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens Fahrtrichtung 
Gutenstein durchgeführt werden. 
In der Bauphase 1 wird die Richtungsfahrbahn Wiener Neustadt saniert, der Verkehr auf 
der B21 in Fahrtrichtung Gutenstein wird auf der gewohnten Richtungsfahrbahn 
Gutenstein geführt. 
Bei Bauphase 2 wird die andere Fahrbahnrichtung saniert, sodass der Verkehr auf der 
B21 in Fahrtrichtung Gutenstein nun auf der zuvor sanierten Richtungsfahrbahn Wiener 
Neustadt geführt wird.
Während der Bauphase 2 ist es für wenige Arbeitstage erforderlich die Ein- und 
Ausfahrt der B21 mit der L4070 „Piestinger Straße“ sowie der Wöllersdorferstraße zu 
sperren.
Fahrtrichtung Wiener Neustadt:
Während beider Bauphasen (ca. 3 Wochen) wird der Verkehr mit Fahrtrichtung Wiener 
Neustadt an der „Dreistettner-Kreuzung“ aufgeteilt:
 
Fahrziel Wr. Neustadt und A2 Richtung Graz: Fahrzeuge werden über 
Dreistetten-Muthmannsdorf-Emmerberg-Winzendorf-Weikersdorf-B26-A2Ast 
Wr. Neustadt West umgeleitet
Fahrziel A2 Richtung Wien: Fahrzeuge werden über Starhembergstraße-Gutensteiner 
Straße-Hernsteiner Straße-Hart-Aigen-Lindabrunn-Enzesfeld-B18-A2 Ast Leobersdorf 
umgeleitet
Bei den abschließenden zwei Bauphasen wird die „Dreistettner-Kreuzung“ 
abwechselnd halbseitig gesperrt und händisch geregelt. In der Nacht von 29.07.2021-
30.07.2021 wird die Einbindung nach Dreistetten gesperrt. Umleitung über Bad
Fischau Brunn-Dreistettnerstraße (Kürassier). Unbedingt notwendige Fahrten der 
Landwirtschaft (Zufahrten landwirtschaftlicher Nutzflächen), sind mit der 
Straßenmeisterei Gutenstein zu koordinieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich 
bis Ende Juli 2021 dauern.

GRÜNER PASS.
Handysignatur auf der Gemeinde gegen Voranmeldung
Der grüne Pass ist ein überprüfbarer Nachweis der 3 Gs - GEIMPFT durch eine Coro-
na-Schutzimpfung (Impfzertifikat), GENESEN nach einer durchgemachten Infektion 
mit SARS-CoV-2 (Genesungszertifikat) oder GETESTET  mit einem negativen Testergeb-
niss(Testzertifikat). Abrufbar ist dies NUR durch eine elektronische Signatur (zurzeit mit 
einer Handysignatur). Die Handysignatur kann im Gemeindeamt unter Voranmeldung 
für Sie registriert werden. Wenn Sie kein Handy besitzen oder auf eine Handysignatur 
verzichten möchten, können Sie den „Grünen Pass“ im Gemeindeamt Muggendorf
 ausdrucken lassen.
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NATUR-UND KULTURLANDSCHAFT.
Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Jagd haben eine hohe wirtschaftliche 
Bedeutung für unsere Region und sind nicht nur Basis für Lebensmittel, Rohstoffe oder 
Futtermittel, sondern ein wichtiger Faktor für Artenreichtum und Vielfalt an 
Lebensräumen.

Wir weisen unsere Besucher eindringlich mit Transparente auf die Wichtigkeit eines 
sorgsamen Umganges mit unserer Natur und Kulturlandschaft hin. Seien Sie bitte 
selber auch Vorbild und halten Sie sich genauso an die gekennzeichneten Wanderwege 
und Regeln. Sprechen Sie unsere Besucher bei Fehlverhalten höflich an.  Oftmals 
wissen diese gar nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen, geschweige denn erkennen 
sie die daraus resultierenden negativen Konsequenzen für unsere Tierwelt und Natur. 
Mit einem freundlichen Gespräch statt einer schroffen Maßregelung stellt sich bei den 
meisten ein nachhaltiger AHA-Effekt ein.  Sind wir Brückenbauer zwischen Stadt und 
Land. 
 
UmweltGR, BBK-Obmann Stv.  KR Petra Scherzer-Zwinz

Wir wohnen hier!

und  bitte und  bitte 
leine Deinen leine Deinen 

Hund an!Hund an!

Bleib Bleib 
auf den auf den 
WegenWegen

VERORDNUNG RASENMÄHEN.
Der Betrieb von Lärm erzeugenden Maschinen, wie Rasenmäher, Motorsägen, 
Kreissägen, Notstromaggregate und ähnlichen Geräten, ist laut Verordnung des Ge-
meinderates an Samstagen nur bis 19:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen aus-
nahmslos nur zwischen 10:00 und 12:00 Uhr gestattet.

800 JAHR FEIER MUGGENDORF.  
Ein Fest für und mit der Muggendorfer Bevölkerung. Ideen oder Interesse zur Mitgestal-
tung und Mitarbeit. Einfach telefonisch, postalisch oder per Mail mit der Gemeinde oder 
einem der Gemeinderäte Kontakt aufnehmen. e-mail: 800jahre@muggendorf.at



GEMEINSAM SCHAFFEN WIR NATURVIELFALT.
Biodiversität ist in den letzten Jahren ein vielbeachtetes Thema in der Gesellschaft ge-
worden. Man versteht darunter die Vielfalt von Pflanzenarten und -sorten, Tierarten und 
-rassen als auch die Vielfältigkeit von Lebensräumen. Diese breite Vielfältigkeit zu schüt-
zen, erhalten und auszubauen ist in unser aller Interesse. Die Land-  und Forstwirtschaft 
hat viele Funktionen zu erfüllen – die Produktion von Lebensmittel, Futtermittel und 
Rohstoffen wie etwa Holz – aber auch die Gestaltung von Lebensräumen.
Neben dieser Verantwortung für die Versorgung einer steigenden Gesellschaft werden 
seit vielen Jahren hohe Anstrengung in den Erhalt und der Verbesserung der Biodiversi-
tät gelegt.
Was im Großen funktioniert, funktioniert auch im Kleinen
Zum Schutz und Erhalt der Biodiversität kann jeder einzelne von uns seinen Beitrag 
dazu leisten. Gerade auf öffentlichen Grünflächen und im Hausgarten gibt es viele Mög-
lichkeiten die Vielfalt an Arten und Lebensräumen zu unterstützen. Hier findest du eini-
ge Tipps für mehr Artenvielfalt im Hausgarten:

🌼 Jetzt eine Blumensamenmischung auf einem sonnigen Teil des Gartens aussäen  
            und aufblühen lassen. Die Blumenwiese sollte höchstens einmal im Jahr gemäht   
            werden

.

🌼 Insekten lieben einen „ungepflegten“ Garten. Gib ihnen einen kleinen Raum im 
            Garten, wo sich die Natur entfalten darf.

🌼 Bau dir ein Insektenhotel für einen Garten. Viele Insekten wie etwa Wildbienen 
            werden darin Nisten, Überwintern oder Brüten.

🌼 Im Herbst, lass einen Laubhaufen im Garten liegen. Dieser ist ein tolles 
            Winterquartier für viele tierische Bewohner.

🌼 Lass Brennnesseln stehen. Viele Schmetterlingsarten benötigen sie um zu 
            überleben.
Die Initiativen Natur im Garten www.naturimgarten.at und Wir für Bienen
www.wir-fuer-bienen.at haben viele Angebote, Informationen und Wissenswertes rund 
um das Thema Biodiversität im eigenen Hausgarten. Auch auf den Seite der Landwirt-
schaftskammer Niederösterreich www.noe.lko.at und www.verlassdidrauf.at gibt’s 
Informationen rund um die Biodiversität in der Land- und Forstwirtschaft.
Im Rahmen der Aktion „Blühendes Niederösterreich“ www.bluehendesnoe.at wird 
heuer für Gemeinden erstmalig ein Sonderpreis ausgeschrieben, mit dem das 
interessanteste Biodiversitätsprojekt gekürt werden soll.
Biodiversität ist ein Thema das uns alle betrifft und das wir alle mitgestalten können.
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WALDBRANDVERORDNUNG.
Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt
Die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt ordnet gemäß § 41 des Forstgesetzes 
1975 i.d.F. BGBl.I 102/2015 zum Zwecke der Vorbeugung gegen Waldbrände an:
In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Wiener Neustadt und in dessen Ge-
fährungsbereich  (Nähe des Waldrandes) sind brandgefährliche Handlungen, wie das 
Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von pyrotechnischen 
Gegenständen, jegliches Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer verboten!

Vor allem ist es verboten, brennende oder glimmende Gengestände wie Zündhölzer 
und Rauchwaren, sowie Glasflaschen und Glasscherben (Brennglaswirkung!) im Wald-
bereich wegzuwerfen! 
Dieses Verbot tritt nach Kundmachung mit sofortiger Wirkung in Kraft und ist bis
31. Oktober gültig!

Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretung gemäß § 
174 Abs. 1 lit.a Z. 17 des Forsgesetztes 1975 i.d.g.F. mit einer Geldstrafe bis zu € 7.270,- 
oder mit Arrest bis zu vier Wochen bestraft!

STUDIENZUSCHUSS.
Schüler- und Studentenförderung
Ab der 10.Schulstufe erhalten Schüler*Innen mit Hauptwohnsitz in Muggendorf, die eine 
Oberstufe bzw. Fachschule besuchen, nach einem positiv abgeschlossenen Schuljahr 
eine Förderung in der Höhe von 75,- €.
Für Student*Innen wird auch eine Förderung als Studienzuschuss für jedes nachgewie-
sene Studienjahr nach Vorlage des Studienausweises in der Höhe von € 50,-/Semester 
bis zum 24. Lebensjahr ausbezahlt. Die Förderung kann ab Juli 2021 im Gemeindeamt 
beantragt werden. 

Bitte nicht vergessen: Abschlusszeugnis oder Studiennachweis mitbringen!

TERMINE.
25.Juni  18:00 Uhr  Start/Ziel (FF Thal), internat. Myratrophy 
  19:00 Uhr   Siegerehrung GH Karnerwirt
26. Juni    Markttage in Pernitz
27. Juni 10:00 Uhr  Kirchweihfest Pfarrkirche Pernitz
30 Juni 17:00 Uhr  Bürger*Innen Workshop, Myrastubn

ab 1. Juli  ab 19:00 Uhr Juli/August - Grillabend in der Myrastubn
8. Juli  16:00 - 17:00 Uhr Notar MMag Clemens Wiedermann (Gemeindeamt)
9. - 10.Juli    Mariazell-Wallfahrt-Dreipfarren
10.Juli      Bauernmarkt Gutenstein
18. Juli    Annakirtag/Pernitz
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